
Vereinssatzung – Rose of Hope Tanzania  
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr  

1. Der Verein führt den Namen Rose of Hope Tanzania.  
2. Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und führt danach den Zusatz “e. V.“  
3. Der Sitz des Vereins ist in Altötting.   
4. Das Geschäftsjahr ist das kalendarische Jahr.  

 

§ 2 Zweck  

1. Der Zweck des Vereins ist die Unterstützung und Förderung sozial benachteiligter 
Familien und Kinder unter anderem durch den Aufbau eines Kinderheims in Tansania. 
Dies erfolgt durch enge Zusammenarbeit mit der dort ansässigen NGO „Waridi La 
Matumaini“. Die Arbeit und Mittelverwendung sind im „Memorandum zum besseren 
Verständnis“ sowie in dem jährlich verfassten „Jahresplan“ festgelegt. Die Aufgaben des 
Vereins sind die Beschaffung finanzieller Mittel und das Leisten von Aufklärungsarbeit in 
Deutschland. Hierzu werden Spenden- und Informationsveranstaltungen organisiert und 
durchgeführt. 

2. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts “Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos 
tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.  
 

§ 3 Mitgliedschaft  

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person, gegebenenfalls auch juristische 
Personen werden.  

2. Über die Aufnahme entscheidet nach schriftlichem Antrag der Vorstand. Bei 
Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen.  

3. Der Austritt aus dem Verein ist immer zum Ende des Jahres zulässig. Er muss schriftlich 
gegenüber dem Vorstand erklärt werden.  

4. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 
Weise gegen die Interessen des Vereins verstößt. Über den Ausschluss entscheidet die 
Mitgliederversammlung.  

5. Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitglieds, bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen.  



6. Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch gegenüber dem 
Vereinsvermögen.  

7. Die Mitglieder haben Mitgliedsbeiträge – von monatlich 5€ oder vergünstigt 2€ für 
Studenten*innen, Azubi*nen, Schüler*innen, Rentner*innen etc. – zu leisten. Die Höhe 
und Fälligkeit der Mitgliedsbeiträge wird durch die Mitgliederversammlung festgesetzt. 
   

§ 4 Vorstand  

1. Der Gesamtvorstand des Vereins besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. 
Vorsitzenden, dem/der Kassier*in, dem/der Schriftführer*in und bis zu drei 
Beisitzer*innen.  

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 1. Vorsitzenden, dem/der 2. 
Vorsitzenden, dem/der Kassier*in und dem/der Schriftführer*in. Jede*r von ihnen 
vertritt den Verein einzeln.  

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt; er bleibt jedoch so lange im Amt bis eine Neuwahl erfolgt ist.  

4. Die Mitarbeit in dem Verein basiert auf ehrenamtlichem Engagement.  
5. Es ist die Aufgabe des/der Kassier*in, des/der 1. und des/der 2. Vorsitzenden 

Rechnungen zu quittieren.  
 

§ 5 Mitgliederversammlung  

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt. Außerdem muss eine 
Mitgliederversammlung einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert 
oder wenn mindestens 1/5 der Mitglieder die Einberufung schriftlich unter Angabe des 
Zwecks und der Gründe verlangt.  

2. Jede Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftlich unter Einhaltung einer 
Einladungsfrist von vier Wochen und unter Angabe der Tagesordnung einzuberufen.  

3. Versammlungsleiter*in ist der/die 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhinderung 
der/die 2. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein Versammlungsleiter 
von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der/die Schriftführer*in nicht 
anwesend ist, wird auch dieser von der Mitgliederversammlung bestimmt.  

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

5. Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des 
Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der abgegebenen gültigen Stimmen 
erforderlich.  

6. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das von 
dem/der Versammlungsleiter*in und dem/der Schriftführer*in zu unterschreiben ist.  
 



§ 6 Auflösung und Anfall des Vereinsvermögens  

1. Zur Auflösung des Vereins ist eine Anwesenheit von 2/3 aller Mitglieder und eine 
Mehrheit von 4/5 der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.  

2. Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an den Missionskreis 
Altötting e.V. Dieser hat es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke im 
Sinne dieser Satzung zu verwenden. 
 
 

Altötting, den 28. Februar 2021  

Unterschriften der 1. Vorsitzenden und der Schriftführerin zur Änderung der Satzung:  

AUELIS01
Stempel


